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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über internationales Versicherungsvertrags
recht für den Europäischen Wirtschaftsraum 

In der Anlage werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Bundes

ministeriums für Finanzen zum gegenständlichen Entwurf übermittelt. 

19. Mai 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Daum 
Für die Richtigkeit 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 9 000 129/4-V/12/92 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Postfach 63 
1016 Wien 

DVR: 0000078 
Johannesgasse 14 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telex 111688 
Telefax: 512 1785 

Sachbearbeiter: 
MR Dr. BARAN 

Telefon: 
5124878/85DW 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über int rnationales Versicherungsver
tragsrecht für den Europäischen Wirtsc aftsraum 

Bezug: 00. ZI. 30.038/1-1 9/92 

Zum gegenständlichen Entwurf wird wie olgt Stellung genommen: 

Zu § 5: 

. Die in dieser Bestimmung eingeräumte R chtswahlfreiheit geht nach Auf

fassung des Bundesministeriums für Finanzen zweit. 

Die durch die Richtlinien 88/357/EWG un 90/619/EWG eingeführte Dienst

leistungsfreiheit ermöglicht in Hinkunft den Abs hluß von Versicherungsverträgen 

mit im Inland nicht zugelassenen Versicherungs nternehmen im Inland. Den Ver

sicherungsnehmern entgehen damit die Vorteile, die das Vorhandensein einer 

Geschäftsstelle des Versicherungsunternehmen im eigenen Land bietet. Zum Aus

gleich dafür sollten schutzbedürftige Versiehe ru gsnehmer wenigstens vertragsrecht

lieh den Schutz der heimischen Rechtsordnung enießen. Daß die Bestimmung des 

§ 9 dazu ausreicht, muß bezweifelt werden. 

Als schutz bedürftig sollten im Einklang m t den Grundsätzen des EG-Rechts 

die Versicherungsnehmer dann gelten, wenn kei Großrisiko im Sinn der Richtlinie 

88/357/EWG vorliegt. 

Der Hinweis in den Erläuterungen auf § 3 IPR-Gesetz, der unter anderen 

Rahmenbedingungen gilt, ist nicht überzeugend. 
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Auch Art. 10 des deutschen EGVVG schränkt die vollständige Rechtswahl

freiheit auf Großrisken ein. 

Besonders bedeutsam ist, daß sogar die Dritte Richtlinie für die Nicht-Lebens

versicherung, die versicherungsaufsichtsrechtlich die Unterscheidung zwischen 

Großrisken und Massenrisken beseitigen wird, nach dem derzeitigen Stand in Art. 27 

die freie Rechtswahl nur für Großrisken zwingend vorschreiben wird. 

Zu § 9 Abs. 2 und Anlage B: 

Es wird angeregt, in § 9 Abs. 2 statt auf die Anlage B auf § 8 Abs. 5 des 

Versicherungsaufsichtsge.setzes in der jeweilien Fassung zu verweisen. Diese 

Bestimmung wird durch die im Entwurf vorliegende VAG-Novelle 1992 geschaffen 

werden. Die Anlage B würde dadurch entbehrlich. 

Im übrigen fällt auf, daß in Z 3 der Anlage B die Z 3 und 10 der Anlage A 

fehlen, die durch Art. 2 der Richtlinie 90/618/EWG in den der Anlage B ent

sprechenden Art. 5 lit.d der Richtlinie 73/239/EWG in der Fassung des Art. 5 der 

Richtlinie 88/357 /EWG aufgenommen wurden. 

Es ist auch nicht ersichtlich, warum die Bezeichnung "Großrisken" ab

weichend von Art. 5 lit.d der genannten Richtlinie nur für die in Z 3 angefüh~ten 

Risken, für alle in der Anlage B erfaßten Risken jedoch die neue und wenig aussage

kräftige Bezeichnung "besondere Risken" verwendet wird. 

Zu Anlage A: 

Diese Anlage stimmt inhaltlich mit der Anlage A zum VAG in der Fassung der 

im Entwurf vorliegenden VAG-Novelle 1992 überein. Aus Vereinfachungsgründen 

wird vorgeschlagen, in § 2 Z 1 und § 5 Z 2 lit.c auf die Anlage A zum Ver

sicherungsaufsichtsgesetz in der jeweiligen Fassung zu verweisen und auf die 

Anlage A zum gegenständlichen Entwurf zu verzichten. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des National

rats übersendet. 

19. Mai 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Daum 
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